
Bezahlweg Baurechnungen / Instandhaltungsrechnungen

Regelfall:
Rechnung mit ausgefülltem 

Anweisungsstempel der KG geht bei 
zuständigem Baubeauftragten 

im Original ein

Sonderfall:
Rechnung mit ausgefülltem 

Anweisungsstempel der KG geht im 
zentralen Posteingang oder direkt bei F ein

Rechnung wird an zuständige/n 
Baubeauftragten (B) im Original 

weitergeleitet
B prüft und zeichnet Rechnung frei

B scannt Rechnung ein und schickt Scan 
mit Lesebestätigung an zuständige 

Buchhaltung

Lesebestätigung erfolgt - B kann davon 
ausgehen, dass Rechnung bezahlt wurde

Lesebestätigung erfolgt nach 24 Stunden 
nicht oder B erhält eine Abwesenheitsnotiz

B fragt nach oder schickt die Rechnung 
nochmal an genannte Vertretung mit 

Lesebestätigung

Rechnung wird von F bezahlt

wenn Maßnahmennummer angegeben: 
F legt Zahlbeleg auf Zentralverzeichnis unter "Maßnahmen F und B" im 

entsprechenden Maßnahmenordner ab
16.03.2026

Sonderfall:
Rechnung für eine Kleinreparatur in 

Dienstwohnungen, die laut §19 
Dienstwohnungsverordnung vom 
Dienstwohnungsberechtigen zu 

übernehmen ist (€ 80 / Rechnung - 
maximal € 240 / Jahr) geht beim 

zuständigen Baubeauftragten (B) ein

B schickt Rechnung an die KG mit 
Verweis auf die Verordnung zurück, 

mit dem Hinweis, dass der 
Dienstnehmer, falls die Rechnung vom 
KKA bezahlt werden soll, da er bereits 

€ 240 erbracht hat, den 
entsprechenden Nachweis bringen 

möge
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